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Was im Collegium Germanicum gelehrt wird.

m Januar d. I. waren es dreihundert Jahre, daß Papst Gregor XIII.
das von den Jesuiten gegründete Collegium Romanum zur Ilni-
vörsiwH Orsssori^iia, einem Seminar für alle Völker, erhob. Nach
Aufhebung des Jesuitenordens und während der französischen Herr¬
schaft verwaist, von Leo XII. wiederhergestellt, wurde die Anstalt

nach Besetzung Roms durch die Italiener säkularisirt. Seitdem ist das Col¬
legium Germanicum als Aushilfe benutzt und Zöglingen aller Länder geöffnet
worden, deren Zahl mit jedem Jahre wächst. Dieses Collegium, von Jgnaz
von Loyola gestiftet, unter den Drangsalen des Krieges und der Hungersnot eine
Zeit lang eingegangen, wurde von Gregor XIII. wiederhergestellt und mit
so großen Grundstücken und so reichen Mitteln ausgestattet, daß hundert Alumnen
darin unterhalten werden konnten; zugleich erließ dieser Papst die Vorschriften
über Disziplin und Studien, die heute noch beobachtet werden. Gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts hat man berechnet, daß 220 Zöglinge dieser Anstalt
es zur Bischofswürde gebracht hatten, desgleichen haben viele Päpste, auch der
jetzige, und viele Kardinäle in derselben ihre Ausbildung erhalten.

Nach den Vorschriften Gregors XIII. sollen die Zöglinge von ehrenwerter
Herkunft sein, keinen kränklichen oder mißgestalteten Körper und keinen Zungen-
fehler haben, im Alter von ungefähr zwanzig Jahren stehen und ein Gymnasium
absolvirt haben. Sechs Monate nach ihrem Eintritt in das Collegium müssen
sie einen Eid leisten, sich dem geistlichen Stande widmen, in demselben dem
Vater lande nützen und kein cmdres Geschäft nebenher treiben zu wollen.
Ohne Begleitung auszugehen ist streng verboten. Die Dauer der Studien ist
auf sieben Jahre festgesetzt, von denen drei den philosophischen und vier den
theologischen Fächern zu widmen sind.

Grenzboten II. I3S3. S0
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Wenn schon der Name Loyola für den Geist birgt, welcher im Colleginm
Germanicnm herrscht, so ist es doch der Mühe wert, sich einmal zu vergegen¬
wärtigen, was dort auf demjenigen Gebiete gelehrt und gelernt wird, auf welchem
der päpstliche Stuhl immer häufiger in Zerwürfnisse mit den Staaten gerät,
und was man dort namentlich unter dem „Nutzen des Vaterlandes" versteht.
Einen Weg zu dieser Kenntnis bieten die Lehrbücher, die beim Studium be¬
nutzt werden. Es sind uns deren zwei zugänglich: 1.-Inris seeloLig-stiei xnMei
institutionW g.uvtoi'6 Og,nMc> lÄrauini «z socist-at-v^<zsu saiuztag <z<zol68ia,6ro-
mMiig vg.rÄirmIi. ZZäitio ovwvÄ 1i0iri9.<z ex t^xogiAxnis. vol^glottg. L. 0. clv
xroxÄAÄnäÄ Ms 1882 (170 Seiten); 2. -luris övelesiastivi privati iustitutionsZ
g-cl tsxtus äseriztMuin, euMra-tionsur oräluatg-s N8unr xiAolvctionum in
Louolg, lusMutionum (üg-nonieg-ruro. in ?vntilioig. Universitats (Fi'6Aoria.ng,. ^nr>.
Leu. 1881 (594 Seiten).^) Das zweite Lehrbuch ist nicht gedruckt und nicht
in den Buchhandel gegeben, sondern nur lithographirt zum Gebrauche der Stu-
direnden. Es unterliegt von Zeit zn Zeit einer neuen Bearbeitung. Mehrere
Stellen in demselben lassen vermuten, daß die ursprüngliche Redaktion dieses
zweiten Werkes vom Verfasser des ersteu, dem Jesuiten Tarquini, herrührt.
Einige Stellen, in welchen von ihm als von einem Dritten gesprochen wird,
sind offenbar spätere, nach seinem Tode gemachte Einschaltungen.

Aus diesen Büchern lernen wir, was die Kurie und der für die große
Karriere ausgebildete Klerus sich bei gewissen Knnstcmsdrücken denken, deren sie
sich in ihren Kundgebungen gern bedienen, von denen sie aber eine Definition
zn geben vermeiden. Schritt für Schritt werden wir überrascht, nicht durch Neues,
sondern durch Altes, ganz Altes, durch Dinge, die wir in der Schule hörten und
lasen, etwa mit der Empfindung, mit welcher wir heute eine Sammlung prä¬
historischer Funde betrachten. Aber die Ansprüche, welche die Päpste in den
Zeiten ihrer größten Überhebung geltend machten und einfach daraus ableiteten,
daß sie die Statthalter Christi seien, werden, in ein Gewand von Wissenschaft
gekleidet, als geltendes Recht hingestellt.

Zunächst ein Wort über diese Art von Wissenschaftliche. In dem -Ins
övelsslÄstionin xuvlioum behandelt Tarquini die Verfassung der Kirche; im
Widerspruche mit der deutschen Wissenschaft trennt er davon das Privatkirchcn-
recht, unter welchem er die Gesetze versteht, nach welchen die Mitglieder der
Kirche regiert und dem Ziele der letztern entgegengeführt werden. Er erwähnt,
daß diese Sonderung von den deutschen Gelehrten, namentlich von Philipps,
verworfen wird, meint aber, daß der letztere, ein so ausgezeichneter Schriftsteller
er auch sei, in diesem Punkte durch „eiue vielleicht in Deutschland herrschende
absurde Vorstellung" irregeführt sei. Das öffentliche Kirchenrecht nun ist durch-

*) Das erst,: Buch ist in den weiterhin folgenden Zitaten mitdas zweite mit
?riv. bezeichnet.
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Weg in der Form des Syllogismus gehalten, d. h. des aus zwei Prämissen
gezogeneu Schlusses, der in dem geläufigsten Beispiele lautet: Alle Menschen
sind sterblich, Casus ist ein Mensch, folglich ist er sterblich. Dieser Schluß
kommt in allen seinen Unterabteilungen vor, namentlich als kategorischer, hypo¬
thetischer und disjunktiver. Wie leicht er zu mißbrauchen, wie gefährlich er ist,
haben wir wohl alle an uns selbst erfahren, aktiv und passiv.

Da wird der Geist ench wohl dressirr,
In spanische Stiefel eingeschnürt.

Jedes Thema beginnt mit einem Lehrsatz, der durch ciuen solchen Schluß be¬
wiesen wird. Darauf folgen in der Regel ein oder mehrere Einwürfe und auf
diese die Widerlegung derselben, wieder bewiesen durch einen Syllogismus. In
den Einwürfen erscheinen die wichtigsten Streitfragen, die zwischen dem Päpst¬
lichen Stuhle und den Staaten, zwischen der römischen Kirche und andern Kon¬
fessionen und im Schoße der erster» vorgekommen sind; jedoch sind die Argu¬
mente der Gegner so wiedergegeben, daß die Widerlegung nicht schwer wird.
Eine Schrift zu kritifiren, dieMif diese Weise die Fragen, welche die kirchliche
Welt am tiefsteu und dauerndsten bewegt haben, mit dem Ansprüche der End-
giltigkeit durch eineu Syllogismus entscheidet, würde mehr als 170 Seiten er¬
fordern. Diese Blätter find also nur dazu bestimmt, den Umriß des Systems
zu zeigen und einige seiner auffallendsten Ergebnisse auch denjenigen vorzu¬
führen, für welche die Lehrbücher des Collegium Germanicum nicht bestimmt sind.

Während'Maistre und die gesamte theologische Juristenschule von einem
Naturrechte nichts wissen wollen, während Philipps sein Kirchenrecht mit der
Religion beginnt, beruht das System Tarquinis zunächst auf einer naturrecht-
lichen Untersuchungdarüber, wie „eine vollkommene Gesellschaft" (xört'svtg, sovistÄ«)
beschaffen sein, welche Gewalt (xotösws) sie ihrer Natur nach über ihre Mit¬
glieder und über Auswärtige haben müsse. Diese Abhandlung gleichsam in un-
benannteu Zahlen läuft darauf hinaus, daß die Verfassung einer vollkommenen
Gesellschaft der Absolutismus sein müsse. Das Wort wird allerdings von
dem Verfasser vermieden, der Begriff ergiebt sich aber aus mehreren Stellen,
in welchen die Rede ist von „demjenigen, in welchem die Gewalt der Gesell¬
sellschaft ruht," und aus dem Satze (?ud1. S. 11): „Es widerstreitet dem Be¬
griffe des Gesetzes, daß die Annahme desselben seitens des Volkes notwendig
sei, um es in Kraft treten zu lassen." Welche Gewalt eine vollkommene Ge¬
sellschaft gegen die ihr nicht Angehörigen haben soll, wird sich bequemer weiter¬
hin anführen lasten.

Im folgenden Abschnitt wird gelehrt, daß die Kirche von Gott als eine
vollkommene Gesellschaft und als die oberste Gesellschaft gestiftet worden sei,
und daraus gefolgert, daß sie die im vorhergegangenen Abschnitt gezeichnete Ver¬
fassung haben müsse. Damit wird dann verständlich, weshalb der Verfasser
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überhaupt das Naturrecht herangezogen, und weshalb er es der Offenbarung
vorangestellt hat. Aus der Bibel lassen sich auch mit der größten Wogistischen
Kunst nicht alle Befugnisse herleiten, welche er dem absoluten Herrscher der
Kirche beilegt. Hätte er die Bibel vorangestellt, so hätte er die Offenbarung
durch sein sogenanntes Naturrecht ergänzen müssen; es ist begreiflich, daß er
es vorgezogen hat, die Bestätigung seines Naturrechtes durch die Offenbarung
zu behaupten.

Endlich findet Tarquini sich auch noch mit der Geschichte und mit der
historischen Juristenschule ab, und zwar folgendermaßen. Die Kirche hat schon
vor Christo von Ewigkeit her existirt (?nvl. S. 57). Seit seinem Erscheinen
hat das Kirchenrecht eine svolutio durchgemacht (?riv. ?ro1sK. I, 1), bedingt
durch die zunehmende Zahl der Christen, die geographischen Verhältnisse und
die politischen Veränderungen, und successive ausgedrückt in der Bibel, in Ge¬
wohnheiten, in den Schriften der Kirchenväter, den ökumenischen Konzilien, den
Gesetzen der Kaiser Theodosius und Jnstinian, „soweit sie von der Kirche accep-
tirt sind," den Dekretalen der Päpste u. s. w. Es ist zu bedauern, daß diese
Geschichte des Kirchenrechts und seiner Quellen mit dem dnrch die protsstg-ntwui
ssäitio S. 10) veranlaßten Tridentiner Konzil abbricht und nur noch
die Erlasse der Kongregationen erwähnt, sodaß man nicht erfährt, wie sich das
vatikanische Konzil zu der vorangegangenen Entwicklung verhält, ob dasselbe
dem Kirchenrechte seinen Abschluß gegeben hat, oder ob unter veränderten Ver¬
hältnissen eine weitere Evolution denkbar ist. So ist das Kirchenrecht auf drei
Postamente gestellt, eine Stellung, die, mathematisch betrachtet, am besten vor
dem Wackeln bewahrt.

Die Gewalt der Kirche ist nach dem Kardinal eine dreifache, die gesetz¬
gebende, die richterliche und die nötigende (oog-otivÄ). Was der Verfasser über
die Ausübung dieser dreifachen Gewalt sagt, hätte er kürzer so ausdrücken
können: Unter Kirche ist allemal der Papst zn verstehen. Ebenso verhält es
sich mit dem Temporalien. Angeblich gehören sie der Kirche, der einen, univer¬
salen Kirche, in Wirklichkeit soll der Papst das Recht haben, sie zu verwalten,
also auch über ihren Besitz zu verfügen und sie zu veräußern. (?riv. 435, 6.)
Dabei wird die Frage aufgeworfen: Wie aber, wenn ein Wertobjekt dnrch
Testament oder Schenkung ausdrücklich einer bestimmten Kirchengemeinde oder
einem Orden zugewandt worden ist? Die Antwort lautet, in solchen Fällen
sei immer die stillschweigend vorausgesetzte Bedingung anzunehmen: Wenn nicht
der Papst in der Fülle seiner Gewalt über das Kirchengut, dessen einziger
Richter er ist, anders bestimmen sollte.

Als Probe der Methode, und wegen der wissenswerten Dinge, welche darin
zum Vorschein kommen, geben wir mit Weglassung des rein theologischen einen
Einwand, der gegen die volle Gerichtsbarkeit der Kirche erhoben wird, und die
Widerlegung desselben.
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Einwand. Volle Gerichtsbarkeit, so wie sie in einer vollkommenen Gesellschaft
vorhanden sein muß, begreift die sogenannten Mnjestätsrechte in sich und erfordert
ein Gebiet (törriwrinw), in welchem dieselben auszuüben sind. Nun hat aber die
Kirche erstens kein Gebiet und zweitens keine Majestätsrechte, weil sie eine geistige
Gesellschaft ist und daher nur geistige Mittel anwenden, der weltlichen aber sich
enthalten soll, gemäß 2. Tim. II, 4, ferner weil sie nach der Vorschrift ihres
göttlichen Stifters, Luc. XXII 2S, 26, vor aller Herrschaft (äomiu-Ms) einen
Abscheu haben soll, endlich weil in Verfolgung eines geistigen Zweckes die Freiheit
dem Christen nach dein Dogma zu bewahren ist, weshalb die Waffen und die
Gewalt des geistlichen Beamten nnr in Ermahnungen, in Thränen, in Geduld
bestehen dürfen, 2. Tim. IV, 2, 5, mit welcher Stelle übereinstimmen Ambrosius,
Chrysostomns und alle Kirchengelehrten, welche der Kirche wenigstens das Recht
über Leben nnd Tod <M8 g-I^clii) bestreiten. Folglich hat die Kirche keine volle
Gerichtsbarkeit.

Widerlegung. Vorausgeschickt, daß wir unter dem Worte w^sstÄ8, wovon
Majestätsrechte abgeleitet sind, das Imperium verstehen, d. h. den Inbegriff der
Rechte, die zur vollständigen Gewalt (potostas) gehören, und unter dem Worte
töi'ntcii'inm hier einen Ort, in welchem eine Gesellschaft gleichsam vermöge einer
aktiven Servitut das Recht hat, ihre Gerichtsbarkeit auszuüben, auch wenn das
bürgerliche Eigentum des Ortes andern gehört, dies vorausgeschickt gebe ich den
Obersatz sdciß zur vollen Gerichtsbarkeit Majestätsrechte nnd ein Territorium ge¬
hören) zn; ans den Untersatz antworte ich aber Punkt für Puukt wie folgt:

s.) daß die Kirche nicht ein Territorium in dem eben angegebnen Sinne habe,
bestreike ich; denn das Recht, die Gerichtsbarkeit auszuüben, ist'ein unvermeidliches
Korollarium der berechtigten, sogar notwendigen Existenz der Kirche, weil die Ver¬
pflichtung, den Zwecken der Kirche nachzustreben, alle Menschen verbindet. Wenn
aber die berechtigte und, was mehr ist, die notwendige Existenz einer solchen Ge¬
sellschaft, die uach ihrer Natur uud uach dem Willeu ihres göttlichen Stifters un¬
abhängig und vollkommen, zugegeben ist, so kann die Gesellschaft nicht alles das
entbehren, was notwendig zu ihrer Erhaltung ist, wozu vor allem das Recht ge¬
hört, die Gerichtsbarkeit auszuüben. Wie also ein Gebiet den bürgerlichen Behörden
angehört, damit sie des weltlichen Zweckes ihrer Gesellschaft walten, so gehört das¬
selbe auch der Kirche an, damit sie ihren Zweck verfolge, welcher der oberste ist,
und welchem der weltliche untergeordnet sein innß. Da es aber niemand giebt, der
nicht diesem Zwecke der Kirche untergeordnet wäre, und daher die Kirche uach
ihrer Natur und Einsetzung eine katholische Gesellschaft ist, so ist der ganze
Erdkreis Territorium der Kirche.*)

d) Daß die Kirche nicht Majestätsrechtc in dem oben erklärten Sinne habe,
leugne ich, weil sie, wie oben bewiesen, eine vollkommene Gesellschaft ist und
ihr daher der Inbegriff von Rechten zusteht, der einer vollkommnen Gesellschaft
eigen ist.

e) Ju Betreff des Gruudcs, daß die Kirche eine geistige Gesellschaft sei und
sich daher nur geistiger Mittel bedienen sollte, mache ich in beiden Punkten eine
Unterscheidung. Daß die Kirche eine geistige Gesellschaft bezüglich ihres Zweckes
ist, räume ich ein, daß sie es in Betreff ihres Inhaltes oder der Mitglieder, aus denen
sie besteht, sei, bestreik ich, da sie nicht aus Geistern, sondern aus Menschen besteht.
Daß sie sich geistiger Mittel bedienen müsse, gebe ich zu, soweit darunter Mittel

*) Also als wwxorÄlo (vgl. oben) Eigentum des Papstes.



638 Was im Lollegium Germanicum gelehrt wird.

verstanden werden, die zu dein Zweck im Verhältnis stehen; soweit man aber darnnter
Mittel begreift, die an sich nnd ihrer Natnr nach rein geistig sind, widerspreche ich.
Denn wer nicht ganz unverständig ist, der weiß, daß die Menschen, deren Geist mit
dem Körper verbunden ist, durch rein geistige Mittel nicht in Bewegung gesetzt,
gebessert, gezwungen uud zu einem weuu auch geistige» Ziele geführt werden können.
Daß der Inhalt, die Eigenschaft und das Verhältnis der Mittel durch die Not¬
wendigkeit des Zweckes zu bestimmen sind, ist schon oben gesagt.

0) Was den dritten Gruud betrifft, daß die Kirche nach Luc. XXII, 25 nnd 26*)
vor aller Herrschaft Abscheu haben solle, so ist zu unterscheiden. Daß die Kirche
alle Herrschaft zu verabscheuen hat, sofern unter dem Ausdruck ein Geist des Ehr¬
geizes verstanden wird, vermöge dessen jemand sich andern unterwirft zum Zwecke
seines persönlichen Ruhmes oder seines Privntvvrteils, räume ich ein; sofern darunter
aber das Amt verstauben wird, zu regiereu uud die zweckdienlichen Mittel in ge¬
eigneter Weise anznwenden, so bestreite ich das. Das letztere würde nämlich heißen,
daß die Kirche Abscheu Vor ihrem Amte haben solle, was nicht unr gottlos, souderu
auch alberu wäre.

t) Weuu die Rede davon ist, die Menschen durch äußere Einwirkungen auf
ein kirchliches Ziel, d. h. auf die ewige Seligkeit hinzulciteu, so mache ich einen
Unterschied. Daß die Freiheit Vor Zwang bewahrt sein mnß in Betreff der Un¬
gläubigen, die an die Kirche heranzurufen sind, gebe ich zu, iu Betreff der
Getaufte» aber, welche dcrFürsorge und der Gewalt der Kirche unter¬
worfen sind, stelle ich es in Abrede. (Dazu vergl. man I^riv. Z 58: Diejenigen,
welche den Charakter der Taufe tragen, sind an und für sich den Gesetzen der
Kirche unterworfen, mögen sie Katholiken sein oder Ketzer, Apostaten u. d.,
indessen kann die Kirche sie, wenn sie will, dann und wann von dem Gesetze
eximiren.) . . .

1) Daß alle Kirchenlehrer der Kirche das jus ^laSii absprächen, ist ein Irrtum;
es fehlt nicht nn Gelehrten, die sogar den härtesten Tadel gegen diejenigen äußern,
welche dem Papste und dem allgemeinen Konzile eine solche Gewalt absprechen
wollen. Die unmittelbare Ausübung dieses Rechtes ist den niedern kirchlichen Be¬
hörden allerdings durch Kirchengesctze untersagt. Was dagegen den Papst uud das
allgemeine Konzil betrifft, deren Gewalt durch keiuc Kircheugesetzc beschränkt werden
kaun, so ist ohne Zweifel daran festzuhalten, daß dieses Recht ihnen mittelbar zu¬
steht, d. h., daß sie von einem katholischen Fürsten verlangen können, daß er die
Todesstrafe über die Delinquenten verhänge, wenn das eine kirchliche Notwendig¬
keit ist. Es läßt sich aber auch durch nichts beweisen, daß ein solches Recht von dem
obersten Beamten der Kirche im Falle der Notwendigkeit nicht auch unmittelbar aus¬
geübt werden könne. Das Naturrecht, uach welchem die Kirche eine vollkommene
Gesellschaft ist, lehrt das Gegenteil, und ans dem positiven göttlichen Rechte kann
keine Stelle angeführt werden, die ein Verbot enthielte. Das einzige Argument,
welches etwas triftiger erscheint, nämlich der immerwährende Nichtgebranch, hat doch
nicht die Kraft eines vollen Beweises, da sich nicht uachweiscu läßt, ob der Nicht-
gebrauch von einem Mangel au Gewalt, oder nicht vielmehr von einem Mangel an
Gelegenheit herkommt, das letztere entweder, weil von dem Gebrauche des Rechtes
ein erheblicher Schade» zu befürchte» gewesen wäre, oder weil die Dienste der bürger¬
lichen Gesellschaft zur Verfügung gestanden hätten.

*) Er aber sprach zu ihnen! Die weltlichenKönige herrschen, und die Gewaltigen heißet
man gnädige Herren. Ihr aber nicht also, sondern der größte unter euch soll sein wie der
jüngste, und der vornehmste wie ein Diener.
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Von ganz bcsvnderm Interesse ist heutzutage die Lehre des jesuitischen
Kardinals über das Verhältnis der katholischenKirche zn den Staaten und zu
andern Konfessionen. Den Grund zu seiner Doktrin legt er in den Abschnitten
von dem Konflikte zweier Gesellschaften (?uk>1. S. 22), in welchen, die nach¬
stehenden beiden Lehrsätze aufgestellt und bewiesen werden:

Wenn zwei Gesellschaftenvon verschiednerNatur, aber aus denselben Mit¬
gliedern bestehend, in Konflikt mit einander geraten, so muß diejenige den Ans-
schlag geben, welche einen Zweck höherer Ordnung hat.

Wenn Streit darüber ist, wie es sich mit der Notwendigkeit verhält, welche
eine jede der in Konflikt geratenen Gesellschaften für sich geltend macht, so steht
die Entscheidung derjenigen Gesellschaft zn, welche die höhere ist oder einen höhern
Zweck verfolgt, vorbehaltlich des Rechtes der niedern Gesellschaft, ihr Interesse aus¬
einanderzusetzen.

Aus der Beweisführung für diese Sätze ist die Behauptung hervorzuheben,
daß die Kirche die Heiligung des Lebens und die ewige Seligkeit, die bürger¬
liche Gesellschaft aber das zeitliche Gedeihen bezwecke, die Kirche also die höhere
Gesellschaft sei, ferner die, daß es ein Irrtum sei, diejenige Gesellschaft, welche
Herrin des Territoriums sei, für die höhere, und die, welche auf diesem Terri¬
torium nur existirt, um deswillen für die geringere zn halten.

Es ist zweckmäßig, diese abstrakte Lehre vom Konflikte an einer konkreten
Frage zu erläutern, in welcher die katholische Kirche sich mit den Gesetzgebungen
aller Staaten faktisch im Widersprüche befindet. Wir meinen die Immunitäten,
welche für die Priester in Anspruch genommen werden, insbesondre die Exemp-
tion von der staatlichen Strafgerichtsbarkeit. In dein Privatkirchenrecht (?riv.
s§ 184, 190 und 191) wird darüber gelehrt:

Es ist als Prinzip hinzustellen, daß die Immunitäten der Geistlichen nicht
allein aus dem bürgerlichen Rechte oder irgend einem politischen Verhältnis her¬
zunehmen, sondern aus dem göttlichen Rechte abgeleitet sind. . . . Mit Unrecht be¬
haupten also die Regalisten,*) daß die Immunitäten als aus den bürgerlichenGesetzen
allein entspringend, von der weltlichen Gewalt beliebig widerrufen werden könnten.
Die Kirche kann zwar um verschiedner Nebenumständen willeu unter Leitung des
heiligen Geistes die Ausübung jener Immunitäten zuweilen mildern, zuweilen sogar
ihre unbillige Verletzung ertragen (tolm'aro), aber das Prinzip selbst zerstören und
die Wahrheit verraten kann sie nicht.

Da das xrivilkAmmtori darin besteht, daß die Kleriker weder in Zivil- noch
in Strafsachen vor dem Laienrichter zur Rechenschaft gezogen werden können, so
ergiebt sich, daß die Grundlage dieses Rechtes dieselbe ist, welche wir oben als
Quelle der Jmmuuitäteu nachgewiesen haben, die durch Aussprüche von Päpsten
vermittelte göttliche Anordnung.

*) Mit dem Ausdrucke rogMst,s.s wurden die Bischöse bezeichnet, die es mit der fran¬
zösischen Krone gegen den Papst hielten, als der Streit sich erhub, der zur Feststellung der
Freiheiten der gailikanischen Kirche führte. Tarquini, der die Bezeichnung oft und immer
mit Wcgwerfung gebraucht, scheint darunter alle zu verstehen, die dafür halten, daß auf dem
Gebiete, wo Staat und Kirche sich berühren, ersterer ciu Wort nutzureden habe.
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Was aber den faktischen Zustand betrifft, so kann derselbe von dreierlei
Art sein: s.) so, daß die bürgerliche Gewalt die Rechte der Kirche gemäß den ka¬
nonischen Satzungen unverletzt bestehen läßt, uud das ist heutzutage nirgends der
Fall; b) so, daß das gemeine Recht vermöge einer Konzession der Kirche in irgend
einem Punkte durch Konkordate geändert ist, wie mehrfach der Fall gewesen ist;
oder o) so, daß durch ein abscheuliches Verbrechen (seslus) das Forum der Geistlich¬
keit in oxtsrnis (im Gegensatz zum Beichtstuhle) geradezu beseitigt ist, während die
Kirche das insoweit erträgt, als sie es nicht zu hindern vermag. Fälle der Art,
in welchen die begleitenden Umstände den Zustand zwar nicht ehrenvoll inachen, aber
einigermaßen entschuldigen können, müssen nach dem allgemeinen Prinzipe beurteilt
werden, daß etwas, was an sich ein Übel ist, zuweilen als das geringere, aber un¬
vermeidliche Übel ertragen werden mnß.

Der lateinische Text dieser delikaten Stelle*) ist dunkel und wird wahr¬
scheinlich von dem Dozenten mündlich mit einer Interpretation versehen, die
man nicht einmal hat lithographiren, geschweige denn in dem öffentlichen Kirchen¬
rechte hat drucken lassen. Aber schon bei der summarischen Übersetzung, die
wir gegeben haben, werden sich dem Leser manche Fragen aus der Zeitgeschichte
aufdrängen. Ist es ein unvermeidliches Übel, daß in Preußen tausend Pfarreien
verwaist sind, was die'Eingepfarrten schwer empfinden, und daß fast gar kein
priesterlicher Nachwuchs vorhanden ist, worüber die klerikale Presse so beweglich
klagt? Und sind diese Übel geringer als die Erfüllung der Anzeigepslicht?

Gehen wir nun an der Hand des Kardinals Tarquini näher auf das Ver¬
hältnis der katholischen Kirche zu den Staaten ein.

Von der bürgerlichen Gesellschaft sind nach ihren Beziehungen zur Kirche drei
Arten zu unterscheiden. Einige sind von der Gewalt der Kirche fast ganz eximirt,
nämlich die bürgerlichen Gesellschaften (sooivtatss civiles) der Ungläubigen. Einige
find zwar der Gewalt der Kirche unterworfen, aber von der Kirche getrennt,
nämlich senisMutieoruni ataus ba-örstieorum rWxudIios,ö, die Staate» oder, wie mau
iu Erinueruug an Ciceros Betrachtungen cko tribus sssneiidus rsruw xublioa.rmu
auch übersetzen könnte, die Regierungen der Schismatiker und Ketzer. Einige aber
sind mit der Kirche rits verbunden und gehorchen ihr, wie es sich gehört, nämlich
die bürgerliche Gesellschaft der Katholikeu. (?ubl. S. 47.)

Über das Verhältnis der letztern zur Kirche wird gelehrt:
1. In weltlichen Dingen und uuter dem Gesichtspunkt eines weltlichen Zweckes

vermag die Kirche nichts in der bürgerlichen Gesellschaft. 2. In denjenigen An¬
gelegenheiten, in welchen entweder an und für sich oder aus einer hinzutretenden
Ursache oder Notwendigkeit ein kirchlicher Zweck mitspielt, macht, auch wenn die An¬
gelegenheiten weltlicher Art sind, die Kirche ihre Gewalt geltend, und muß die bürger-

") Der Text lautet: . . . <iuatonus ick irnxockiro non vitlsat, ZA Ki« staius vix non
>MPio vst orckinis svolvsiastioi, Mrilms L<zo1esig,v xlims ackvsrsus. ?orro in ImMsinockl swtn
«Msn-un roruiu g,ckMi>otA xossint nnn sts-tuin ixsurn lionostg.ro, sock aliaus-tsnus gxvussi'g,
ckljacklo-u'l ckoliot socksw wocko A<znsrs.löxrinoixluw quo innititur svstöMS, vickslluvt
separat ionis, c^aock in so walum ckobot auanckoHno ut minus maluw, ssck nsovsss-rium
tolsrari.
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liche Gesellschaft gegen sie zurücktreten. 3. Die Regierung der bürgerlichen Gesell¬
schaft darf nicht atheistisch sein, gleichgiltig in Dingen, welche in den Bereich der
Regierung fallen, vorbehaltlich jedoch des Rechts der Kirche, in zweifelhaften Fällen
zu entscheiden, was wirklich znr Religion gehört. (Z?ud1. S. 48.)

Die weitläufige Ausführung dieser Sätze besteht hauptsächlich in einer Po¬
lemik gegen diejenigen Kirchenväter, die hiervon abweichende Lehren vortragen,
und gegen die Regalisten. Folgende Behauptung jedoch, die darin vorkommt,
ist von praktischer nnd sehr weittragender Bedeutung:

Die bürgerliche Gesellschaft soll ihre physische Gewalt der Kirche, wenn diese
dieselbe in Anspruch zu nehmen genötigt ist, unbedingt zur Verfügung stellen. Denn
obgleich die physische Gewalt vou den Jndividueu au die Beamten der Gesellschaft
übergegangen ist, so ist sie doch mit der daran haftenden Last übergegangen; die Last
der Individuen aber besteht darin, daß sie der Kirche, deren Mitglieder sie sind,
alles, was dieselbe nötig hat, also auch die physische Gewalt, zu gewähre« schuldig
sind. (?ubl. S. 62.)

Auf das Verhältnis der katholischen Kirche zu den ketzerischen, also zu den
Protestantischen Staaten und Regierungen geht der Verfasser nicht ausdrücklich
weiter ein, sondern beschäftigt sich nur mit deu Ketzern als Individuen. Man
wird aber nicht fehlgreifen, wenn man annimmt, daß er den Satz, der Katholik
habe als Beamter des Staates alles zu leiste», was die Kirche von ihm als
Privatmann in Anspruch nimmt, analogerweise auch auf die Protestanten an¬
gewendet wissen, d. h. behaupten will, das protestantische Mitglied einer pro¬
testantischen Regierung habe sich von den Leitern der katholischen Kirche alles
dessen zu versehen, was ihm als ketzerischen Individuum von ihr angedroht ist.
Wir geben daher den betreffenden Abschnitt vollständig.

Unter Ketzern verstehen wir diejenigen, welche, obwohl gehörig getauft, irgend
einem Glaubensirrtum mit Hartnäckigkeit anhängen und wegen eines solchen Ab¬
falls landesflüchtig von der Kirche geworden sind. Nach Feststellung dieses Begriffes
ist es leicht, die Gewalt der Kirche über sie zu bestimmen.

Erster Lehrsatz: Die Ketzer sind an sich durch die Kirchengesetze verpflichtet.
Beweis: Weil in ihnen das Fundament der Unterwerfung fortbesteht, welches

die Taufe ist, da nämlich durch die Taufe ein jeder der Gewalt der Kirche über¬
wiesen wird, a,d oaäkm vWovnäus.*)

Bestätigung: Die Ursache des Verbrechens befreit niemand von den Ge¬
setzen, weil niemand durch seine Übelthat geschützt sein soll. Nun sind aber die
Ketzer nicht anders als um eines Verbrechens willen landslüchtig von der Kirche.
Folglich, u. s. w.

Fernere Bestätigung: Wenn die Ketzer nicht der Gerichtsbarkeit der Kirche
unterworfen wären, so könnten sie von derselben nicht einmal wegen Ketzerei be¬
straft werden. Nun können sie aber deswegen bestraft werden. (Vergl. darüber

*) Das,jus zMvoiM, das Hirwmmt, wird von Tarquini (?riv. Z 290) defmirt als
die xotostag rvKsnäi, xnwoixioncki, visikmüi svu inMvwnäi, <z»n«as ooxuosvsncki, rovs
uosroouäi, vto.
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Bellarmin^) vs N^wbr. Neelos. I.. III. o. 21, der diese Lehre mit besondern!
Fleiße behandelt.) Folglich u. s. w.

Zweiter Lehrsatz: Zuweilen können Umstände eintreten, unter denen an¬
zunehmen ist, daß die Kirche durch ihre Gesetze oder durch ein einzelnes derselben
die Ketzer nicht verpslichtetsehen wolle.

Beweis: Es kann manchmal Umstände geben, unter denen die Ausübung der
kirchlichen Gerichtsbarkeit über die Ketzer zerstörend und nicht aufbauend wirken
müßte und deshalb sehr schwere Nachteile entstehen würden und, wenn nicht die
Gerechtigkeit,doch sicherlich die Nächstenliebe Schaden erleiden würde. Unter diesen
Umständen ist aber anzunehmen, daß die Kirche durch ihre Gesetze die Ketzer nicht
verpflichten wolle. Folglich u. s. w.

Hieraus folgt, daß, so oft ein Zweifel darüber erhoben wird, ob irgendein
Kirchengefetzdie Ketzer verpflichte, die Umstände darauf zu prüfeu sind, ob sie
wirklich derart sind, daß bei ihrem Vorhandensein anzunehmen ist, die Kirche wolle
das Gesetz nicht auf die Ketzer anwenden.

Man lernt aus diesen Sätzen, daß die römische Kirche ebenfalls diskretionäre
Gewalten kennt und zwar solche, die weit über das hinausgehen, was von der
preußischen Regierung in der Gesetzvorlage von 1380 in Anspruch genommen
und von den Klerikalen für etwas ungeheuerliches erklärt wurde. In welchem
Sinne die Leitung der Kirche von ihren diskretionäre« Befugnisfen Gebrauch
machen wird, je nachdem sie die stärkere ist oder nicht, das zeigt der Ausspruch
Kardinal Tarquinis über die Toleranz, mit welchem wir diese Zitate beschließe»
wollen. (?iM. S. 67.)

Über die bürgerliche Toleranz verdient ^anusrus "Ib«zol. 8ebo1a>st,. zu Rate ge¬
zogen zu werden. In der Kürze kann man folgendes darüber sagen: 1. Daß die¬
selbe, abgesehen von dem positiven Gesetz, aus zwei Gründen unerlaubt ist, weil
es ein Unrecht ist, an der Beschäftigungmit dem Aberglauben der Andersgläubigen
sich zu beteiligen, sodann weil es ein Unrecht ist, Katholiken der Gefahr der Ver¬
führung auszusetzen. 2. Daß folglich, um die Toleranz zu rechtfertigen, dieselben
Bedingungen erforderlich sind, welche zur Rechtfertigung dessen, daß jemand sich an
der Sünde eines andern beteilige, sich der Gelegenheit oder der Gefahr zu sündigen
aussetze, von den Theologen vorgeschriebenwerden. 3. Daß in dieser Sache nichts
ohne den Papst zu beschließen ist, erstens, weil es sich um einen sehr gewichtigen,
ans den Zustand der Kirche bezüglichen Fall handelt, zweitens, weil die bürgerliche
Toleranz durch die Kirchengesetze an sich verboten ist.

Noch über verschiedne andre für Politik, Gesetzgebung und Verwaltung
sehr bedeutsame Materien, über das Dispensativnsrecht, das Placet, den i<z-
eursus ab avusn, die Konkordate und die römische Interpretation derselben,
findet man bei Tarquini Ausführungen, die zwar nicht nen sind, aber als Be¬
standteile dieser approbirten Lehrbücher nicht so leicht verleugnet werden können

Robert Bellarmin, dessen Oigxutationss äs vontrovorÄis üäoi a.ävsrsns twMS tom-
poris tMsrorioas bis heute noch die Fundgrube aller Gegner der Reformation und aller
Verfechter der römischen Suprematie smv, war Mitglied der Gesellschaft Jesu, wurde 1S99
Kardinal und starb 1621 nls Prnsekt des Collegium Gcrinanicmn.
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Wie die «üivilts. viMolivÄ vder die Flores ^ssuitMum. Mit den Patronen und
Zöglingen einer Anstalt, ans welcher solche Jurisprudenz, gekräftigt durch Vor¬
lesungen über Jesnitcnmoral, gelehrt wird, wird eine Regierung, gleichviel ob
sie protestantisch oder katholisch ist, nie auf Frieden rechnen können, sondern nur
auf einen Waffenstillstand, und auch auf einen solchen nur solange, wie er in
den Augen der Kurie ein geringeres Übel ist als der Kampf,

MMO^!>

Unsre Kuerversicherungsgesellschaften.
in an die Bundesregiernngen gerichteter Erlaß des Reichskanzlers
und ein an diesen Erlaß anknüpfendes Reskript desselben als
preußischenHandelsministers, welches die Verhältnisse der Aktien¬
gesellschaften für Feuerversicherung in Betracht zieht und namentlich
die Frage stellt, wie es komme, daß diese so hohe Gewinne be¬

ziehenden Gesellschaften in, Geschäftsbetrieb den Gegenseitigkeitsgesellschaften,
welche doch offenbar den Versicherten größere Vorteile gewähren, sich vielfach
überlegen gezeigt haben, hat neuerdings in der Presse Staub aufgewirbelt.
Man mutmaßte sofort die Absicht, das Feuerversicherungswesenzu „verstaatlichen,"
obgleich hierüber das Reskript nicht die geringste Andeutung enthält. Aber auch
abgesehen hiervon sind natürlich diejenigen mit dem Erlasse sehr unzufrieden,
welche die Ansicht vertreten, daß der Staat um die wirtschaftlichenErscheinungen
im Volksleben sich garnicht zu kümmern, vielmehr auf diesem Gebiete alles
der „organischen Entwicklung" zu überlassen habe. Wir teilen diese Ansicht
bekanntlich nicht, und wollen hier kurz die Gründe, wenn auch nicht erschöpfend,
entwickeln, weshalb wir es mit Freude begrüßt haben, daß der Reichskanzler
die fraglichen Verhältnisse zum Gegenstande seiner Fürsorge macht.

Was zuvörderst die hoheu Gewinne der Aktiengesellschaftenfür Feuerver¬
sicherung betrifft, fo müssen wir, um der Wahrheit die Ehre zu geben, aner¬
kennen, daß die Prozentsätze, welche man als Dividenden der Aktionäre, öfters
in der Höhe von 50, 60, 70 Prozent, in den Kursblättern verzeichnet findet,
und welche gewiß schon bei vielen Verwunderung erregt haben, kein ganz
richtiges Bild von der Größe des Gewinnes im Vergleich mit der Größe der
übernommenen Gefahr abgeben. Während bei andern industriellen Unterneh¬
mungen in der Regel das ganze Aktienkapital eingezahlt wird, Pflegen die Feuer¬
versicherungsgesellschaften nur einen geringen Teil des gezeichneten Kapitals
(etwa 20 Prozent) von den Aktionären wirklich einzuziehen, den übrigen Teil
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